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DIENSTSTUNDEN IN DER GEMEINDEKANZLEI 
Dienstag  11.00 – 12.00 Uhr 

   18.30 – 19.30 Uhr 

Donnerstag  18.30 – 19.30 Uhr 

ÖFFNUNGSZEITEN WERTSTOFFHOF 
Samstag  09.00 – 11.00 Uhr 

ÖFFNUNGSZEITEN Bauschuttdeponie 
Ab 03.03.2018 wieder geöffnet 

Samstag  12.00 – 13.00 Uhr 

Handy-Nr. des Bürgermeisters: 0151/15843156 

Wasserversorgung – Störungsnummer: 0800 49 59 69 7 
 
 

24.03.2018 LIEDERABEND – MGV „LIEDERKRANZ“ 

26.03.2018 BÜRGERVERSAMMLUNG IM FEUERWEHRHAUS 

27.03.2018 GRÜNABFALLSAMMLUNG 

10.04.2018 TREFF 60 PLUS 

11.04.2018 ANNAHMESCHLUSS FÜR DAS NÄCHSTE MITTEILUNGSBLATT 

12.04.2018 ABFUHR DER DSD-SÄCKE 

12.04.2018 BAUAMTSSPRECHTAG IN DER VG 

14.04.2018 GRENZGANG MIT DER GEMEINDE BIRKENFELD 

14.04.2018 FRÄNKISCHER TANZABEND - FFB 

18.04.2018 LEERUNG DER PAPIERTONNE 

20.04.2018 ERSCHEINEN DES NÄCHSTEN MITTEILUNGSBLATTES 

21.04.2018 PROBLEMABFALL 

28.04.2018 HELFERFEST BÜRGERMEISTERSCHAFTEN 
 



GEMEINDEINFORMATIONEN 

 
Aus dem Gemeinderat 
 
Aus der Sitzung vom 08.02.2018: 
 

TOP  
1 

Verabschiedung der bisherigen Komman-
danten der Freiwilligen Feuerwehr  
Urspringen 

 
Zum 31.01.2018 legten die beiden Kommandanten 
Anton Wiesner und Peter Kratzer ihr Ehrenamt als 
Kommandant bzw. Stellvertreter des Kommandanten 
der Freiwilligen Feuerwehr Urspringen nieder. 
 
Der Bürgermeister verliest vor der offiziellen Verab-
schiedung durch den Gemeinderat eine Dankesrede, 
um sich bei den scheidenden Kommandanten für die 
bis zum 31.01.2018 geleistete Arbeit zu bedanken: 
 
„Anton Wiesner trat am 01.01.1981 der Freiwilligen 
Feuerwehr Urspringen bei. 
Vom 01.05.1985 bis 05.06.1990 betreute er als Ju-
gendwart die Feuerwehrjugend. 
In dieser Zeit führte er die erste Jugendleistungsprü-
fung der Feuerwehr Urspringen mit seiner Jugend-
gruppe durch. Er nahm auch mit ihnen erfolgreich an 
den Wettbewerben anderer Jugendgruppen und 
Zeltlagern teil. 
Vom 30.05.1988 bis 29.05.2000 war er stellvertre-
tender Kommandant. Er hat in dieser Zeit nicht nur 
die Feuerwehr mit geleitet, sondern sich auch beim 
Bau des neuen Feuerwehrhaus, welches im Novem-
ber 1989 abgenommen und in Betrieb genommen 
wurde, mit eingebracht. 
Im Mai 2000 wurde Anton Wiesner zum 1. Komman-
danten gewählt und trat die Nachfolge von Winfried 
Krug an. Dieses Amt hatte Anton Wiesner vom 
30.05.2000 bis 31.01.2018 inne. Also knapp 18 Jah-
re, genau 17 Jahre und 8 Monate. 
Während dieser Zeit wurden viele Entscheidungen 
angegangen und auch durchgeführt. Insbesondere 
wurden verschiedene wichtige Anschaffungen getä-
tigt. 
 
Dies waren: 
 

• Beschaffung des LF8/6 im September 2001 
mit Rettungssatz, 

• Beschaffung eines neuen MZF mit Fahr-
zeugweihe im April 2014, 
als Ersatz für das 37Jahre alte Fahrzeug 

• Beschaffung einer Wärmebildkamera im 
März 2014, mit Spende der Raiffeisenbank 
Main-Spessart und Sparkasse Main-Franken 
Würzburg 

• Durchführung ständiger Reparaturen und 
Verbesserungen in Eigenregie im und am 
Feuerwehrhaus und an den Fahrzeugen 
 

• Umbau der Duschen zum Atemschutzpflege-
raum, Umbau der rohen Toilettenräume zum 
Kommandantenraum und weitere Arbeiten 
zum Erhalt des Feuerwehrhauses, bis hin zur 
Anschaffung von neuen Toren für die Fahr-
zeughalle. 
 

Auch zahlreiche Feuerwehrfeste wurden in diesem 
Zeitraum von ihm organisiert und durchgeführt. Denn 
er war seit dem 29.05.2012 nicht nur 1.Kommandant 
der Freiwilligen Feuerwehr Urspringen, sondern 
auch 1. Vorsitzender des Feuerwehrvereins. Hier 
wurden das 135 –jährige Bestehen der Feuerwehr 
inklusive Fahnenweihe gefeiert. 
 
Im Jahre 2015 wurden gleich zwei Feste veranstal-
tet: 
 

• Vom 16. bis 18. Mai, 140 Jahre Freiwillige 
Feuerwehr Urspringen (Im Jahre 1875 traten 
damals 40 Bürger zusammen um einen ge-
meinnützigen Verein gegen das Feuer zu 
gründen, da es bis zu diesem Zeitpunkt in 
Urspringen noch keine organisierte Gemein-
schaft im Feuerlöschwesen gab). 

• Und am 01. und 02.08.2015, Mitwirkung beim 
Dorffest anlässlich der ersten urkundlichen 
Erwähnung von Urspringen vor 1000 Jahren 
 

Für all dieses ehrenamtliche Engagement wurde 
Anton Wiesner mit dem Ehrenzeichen des Minister-
präsidenten im Jahre 2016 ausgezeichnet. Vom 
Kreisfeuerwehrverband wurde ihm ebenfalls im Jah-
re 2016 das Silberne Ehrenkreuz verliehen. Auch 
von der Gemeinde wurde er hierfür nochmals bei der 
Jahresschlusssitzung geehrt. 
 
„Lieber Anton, für dein ehrenamtliches Engagement 
und für die letzten 18 Jahre als 1. Kommandant der 
Freiwilligen Feuerwehr möchte ich mich nochmals im 
Namen der Gemeinde Urspringen recht herzlich be-
danken. 
Ich hoffe du bleibst weiterhin der Feuerwehr Ursprin-
gen treu, unterstützt diese weiterhin bei hoffentlich 
nicht so vielen Einsätzen und stehst wenn es nötig 
ist als Ratgeber zu Verfügung. 
Nochmals vielen, vielen Dank für deinen Einsatz.“ 
 
„Peter Kratzer trat im Herbst 1999 in die Freiwillige 
Feuerwehr Urspringen ein und war von 15.06.2011 
bis zum 31.01.2018 stellvertretender Kommandant 
der Freiwilligen Feuerwehr Urspringen. 
 
Auch während seiner Amtszeit als stellvertretender 
Kommandant hat er bei wichtigen Entscheidungen, 
insbesondere bei Anschaffungen, mitgewirkt und die 
Zukunft der Feuerwehr dadurch mit gestaltet. 
 
 
 
 



Dies waren: 
 

• Beschaffung des neuen MZF mit Fahrzeug-
weihe im April 2014, 
als Ersatz für das 37Jahre alte Fahrzeug. 

• Anschaffung der Wärmebildkamera im März 
2014. 

 
Des Weiteren hat er sich ebenfalls bei den diversen 
Festen anlässlich 135 Jahre Freiwillige Feuerwehr 
Urspringen inklusive Fahnenweihe, bei 140 Jahre 
Freiwillige Feuerwehr Urspringen und im Zuge des 
Dorffestes anlässlich 1000 Jahre Urspringen enga-
giert und tatkräftig mitgewirkt. 
 
Während seiner Dienstzeit absolvierte er die Ausbil-
dung zum Atemschutzträger und eine weitere Aus-
bildung im Rahmen des stellvertretenden Komman-
danten. 
 
Lieber Peter, für deinen Einsatz als stellvertretender 
Kommandant von insgesamt knapp 7 Jahren möchte 
ich dir ebenfalls von der Gemeinde meinen Dank 
aussprechen und wünsche dir auch weiterhin alles 
Gute. Ich hoffe auch du bleibst weiterhin der Feuer-
wehr treu, unterstützt diese nach wie vor bei den 
notwendigen Einsätzen. 
Auch hierfür nochmals vielen vielen Dank für deinen 
Einsatz.“ 
 
Ein kleines Dankeschön der Gemeinde wurde den 
beiden ausgeschiedenen Kommandanten bereits im 
feierlichen Rahmen der Jahreshauptversammlung 
der Freiwilligen Feuerwehr Urspringen am 
27.01.2018 überreicht. 
 
Bei dieser Versammlung wählten die aktiven feuer-
wehrdienstleistenden Mitglieder einen neuen Kom-
mandanten und dessen Stellvertreter. 
 
Die beiden neuen Kommandanten werden im nächs-
ten Tagesordnungspunkt durch die Gemeinde bestä-
tigt. 
 
zur Kenntnis genommen 
 
 
TOP  
2 

Bestätigung der neuen Kommandanten 
der Freiwilligen Feuerwehr Urspringen 

 
Am 27. Januar 2018 wählten die aktiven feuerwehr-
dienstleistenden Mitglieder der Freiwilligen Feuer-
wehr Urspringen einen neuen Kommandanten und 
dessen Stellvertreter. 
 
Der bisherige Kommandant Anton Wiesner wird 
durch Stefan Seim und der bisherige Stellvertreter 
des Kommandanten Peter Kratzer durch Andreas 
Krug abgelöst. 
 

Die neu gewählten Kommandanten werden heute 
von der Gemeinde bestätigt. 
 
Der Bürgermeister verliest die Bestätigungsurkunden 
und überreicht diese an die Herren Seim und Krug. 
Er wünscht den beiden Kommandanten eine glückli-
che Hand bei der Führung der Feuerwehr und hofft 
auf eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. 
 
zur Kenntnis genommen 
 
 
TOP  
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Information zum Mitteilungsblatt vom  
Bürgermeister 

 
Bürgermeister Volker Hemrich informiert den Ge-
meinderat, dass im nächsten Anzeigenblatt eine An-
zeige veröffentlicht wird, dass die Pizzeria Krone 
zukünftig am Wochenende wieder geöffnet hat. 
 
zur Kenntnis genommen 
 
 
 
Öffentliche Bekanntmachung von Gemeinderats-
sitzungen 
 
Ort, Zeit und Tagesordnung öffentlicher Gemeinde-
ratssitzungen werden durch Aushang an den ge-
meindlichen Bekanntmachungstafeln am Rathaus 
und an der Bushaltestelle bekannt gemacht. 
 
 
DSD-Sack-Abfuhr 
Die nächste Abfuhr der DSD-Säcke findet für unsere 
Gemeinde am 

Donnerstag, 12.04.2018 
statt. 
 
 
Leerung der blauen Papiertonne 
Die nächste Abfuhr der blauen Papiertonne findet für 
unsere Gemeinde am  

Mittwoch, 18.04.2018 
statt. 
 
 
Erscheinen des nächsten Mitteilungsblattes 
 
Das nächste Mitteilungsblatt der Gemeinde  
Urspringen erscheint voraussichtlich in der  
16. Kalenderwoche 2018. 
Gewünschte Veröffentlichungen sind bis  
spätestens Mittwoch, 11.04.2018 bei der  
Gemeinde Urspringen oder der Verwaltungsge-
meinschaft Marktheidenfeld, Frau Väth,  
E-Mail: amtsblatt.urspringen@vgem-
marktheidenfeld.de, abzugeben. 
 
 
 
 



 
 
Sprechtag des Bauamtes des Landratsamtes 
Main-Spessart 
 
Der nächste Bauamtssprechtag des Landratsamtes 
Main-Spessart findet am  
 

Donnerstag, 12.04.2018 
in der Zeit von 09.30 – 11.30 Uhr 

 
in der Verwaltungsgemeinschaft statt. 
Nach vorheriger Terminabstimmung erfolgt - paral-
lel zu der o. a. Sprechzeit - auch eine Beratung 
durch den Klimaschutzbeauftragten/Energieberater 
des Landkreises.  
Kontakt: Michael.Kohlbrecher@Lramsp.de,  
Tel.: 09353/793 1725. 
 
 
 
Sprechtag der Deutschen Rentenversicherung 
 
Die Deutsche Rentenversicherung Nordbayern 
Würzburg bietet regelmäßig für Versicherte im 
Amtsgebäude der Verwaltungsgemeinschaft 
Marktheidenfeld, Petzoltstr. 21 einen Auskunfts- und 
Beratungsservice an. 
 
Die Termine können in der Verwaltungsgemeinschaft 
vormittags unter der Tel. Nr. 09391/6007-23 und 
Angabe der Versicherungsnummer vereinbart wer-
den. 
Zur Beratung bitte Ausweispapiere und bei Bedarf 
eine Vollmacht mitbringen. 
 
 
 
Annahme von Problemabfall  
 
Problemmüll kann  
 

am Samstag, 21.04.2018 
in der Zeit von 11.30 Uhr – 12.30 Uhr 

an der Festhalle 
abgeben werden. 
 
 
 
Grünabfallsammlung 
 
Die nächste Grünabfallsammlung findet am  
 

Dienstag, 27.03.2018 
 
statt. 
 
 
 
 
 

 
Tiefbauarbeiten im Zuge der Erdverkabelung 
 
Aufgrund von Tiefbauarbeiten kommt es im Bereich 
der Schmiedsgasse, Mitteldorfstraße und Kirch-
straße in nächster Zeit zu Verkehrsbehinderungen. 
Gleichzeitig weisen wir daraufhin, dass hier auch in 
bestimmten Bereichen aufgrund der beengten  
Verhältnisse unter Vollsperrung gearbeitet werden 
muss. Für die Unannehmlichkeiten bitten wir um 
Verständnis. 
 
 
Hundekot und freilaufende Hunde 
 
Beschwerden über Hundekot in Grünflächen und auf 
Gehwegen beschäftigen die Gemeindeverwaltung 
als Dauerthema. Abgesehen davon, dass niemand 
gerne in einen "Hundehaufen" tritt, sind die Hinter-
lassenschaften der Vierbeiner auch ein allgemeines 
Hygieneproblem. Auch auf den landwirtschaftlich 
genutzten Wiesen und Äckern haben die Hinterlas-
senschaften von Hunden nichts verloren. Diese Flä-
chen dienen der Nahrungsmittel- und Futtermittel-
produktion. Bitte bedenken Sie, dass bei einer Ver-
unreinigung mit Hundekot Krankheiten übertragen 
werden können. 
 
Nach § 3 Abs. 2 Buchstabe b) der gemeindlichen 
Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung der 
öffentlichen Straßen ist es verboten, Gehwege durch 
Tiere verunreinigen zu lassen. Gleiches bitten wir bei 
unseren gemeindlichen Grünflächen und Grünstrei-
fen zu beachten. Zuwiderhandlungen können mit 
einer Ordnungswidrigkeit belegt werden. 1 
 
 
Die Entsorgungspflicht von Hundekot gilt generell 
und ohne Ausnahme. 
 
Die Gemeinde ruft daher alle Hundebesitzerinnen 
und Hundebesitzer auch in ihrem eigenen Inte-
resse auf, der gesetzlichen Verpflichtung zur 
Entsorgung des Hundekots nachzukommen. 
Hundekotbeutel stehen dafür kostenlos im Rat-
haus zur Abholung zur Verfügung. 
Desweiteren weist die Gemeinde auf die Verord-
nung über die Anleinpflicht von großen Hunden 
und Kampfhunden im Ortsgebiet hin. Kampfhun-
de sind grundsätzlich außerhalb des Grundstü-
ckes des Hundehalters anzuleinen und große 
Hunde sind in allen öffentlichen Anlagen sowie auf 
allen öffentlichen Wegen, Straßen und Plätzen in-
nerhalb der geschlossenen Ortslage und der im Gel-
tungsbereich von gültigen Bebauungsplänen liegen-
den Baugebiete, auf im Außenbereich gelegenen 
ausgewiesenen Rad-, Wander- und Reitwegen und 
in Sport- und Erholungsanlagen der Gemeinde stän-
dig an der Leine zu führen. Die Leine muss jeweils 
reißfest sein und darf eine Länge von drei Metern 
nicht überschreiten. Zuwiderhandlungen können mit 
Geldbuße geahndet werden. 



 
 
Die Gemeinde Urspringen verkauft Lindenholz an 
den Meistbietenden. Auf den Gebotspreis werden 
5,5 % MwSt. aufgerechnet. 
 
Für einen Besichtigungstermin bitte mit  
Gemeindearbeiter Burkhard Ehehalt  
(Handy-Nr. 0170/939 89 60)in Verbindung setzen. 
 
Angebote sind in der Gemeinde schriftlich, per Mail 
oder Fax bis 06.04.2018 abzugeben. 
E-Mail: info@urspringen.de 
Fax: 09396/993886 
 
 
 
 
 
Die Gemeinde Urspringen verkauft ca. 23 Ster 
Brennholz von der Kläranlage an den Meistbieten-
den. Hinweis: Auf den Gebotspreis werden 5,5 % 
MwSt. aufgerechnet. 
 
Für einen Besichtigungstermin bitte mit  
Gemeindearbeiter Burkhard Ehehalt  
(Handy-Nr. 0170/939 89 60)in Verbindung setzen. 
 
Angebote sind in der Gemeinde schriftlich, per Mail 
oder Fax bis 06.04.2018 abzugeben. 
E-Mail: info@urspringen.de 
Fax: 09396/993886 
 
 
 
 
 
Bürgerversammlung 
 

Die diesjährige Bürgerversammlung findet am 
 

Montag, 26. März 2018 
         um 19.30 Uhr im Feuerwehrhaus 

 

statt. 
 

 
 
 
Gemeinde Urspringen 
 
Volker Hemrich 
1. Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 

 

SONSTIGE INFORMATIONEN 

 
Caritassprechstunden: Fränkisches Haus,  
Adenauerplatz 7, Marktheidenfeld 
 
Allgemeiner Sozialer Beratungsdienst: 
Montag, 16.04.2018 
Montag, 14.05.2018 
Montag, 11.06.2018 
von 13.00 – 15.00 Uhr  
Terminvereinbarung: Tel. 09352/84 31 19 
Beratung durch Frau Smutny vom Caritasverband für 
den Landkreis MSP, Lohr 
 
Sucht- und Drogenberatung: 
wöchentlich dienstags 
Terminvereinbarung: 09352/84 31 21 
Psychosoziale Beratungsstelle für Sucht- und Dro-
genprobleme, 97816 Lohr. 
Beratung durch Herrn Stein 
 
Ehrenamtliche Seniorenberatung 
Terminvereinbarung für Hausbesuche bitte unter der 
u. a. Telefonnummer. 
Beratung durch ehrenamtliche Mitarbeiter des Cari-
tasverbandes für den Landkreis Main-Spessart und 
des Kath. Senioren-Forums 
97816 Lohr, Telefon: 09352/8431-00 
 
 
 

 
Wir, ein Paar 50+, Nichtraucher, keine Haus-
tiere, suchen Wohnung, DHH oder Haus ab 
1.7.18 in Urspringen oder Umgebung,  
80 - 120qm, Balkon, Garage 0179 4655641 
 

 
 
Info Ärztlicher Bereitschaftsdienst 
 
Die Region Aschaffenburg, Miltenberg und Main-
Spessart, wird am 27.2.2018 umstrukturiert. Die der-
zeit schon bestehenden Bereitschaftspraxen an der 
Helios Klinik in Erlenbach und am Klinikum Main-
Spessart in Lohr bleiben bestehen, die Öffnungszei-
ten werden aber angepasst (siehe unten). Eine wei-
tere Bereitschaftspraxis wird es am Klinikum in 
Aschaffenburg geben. 
Weiterhin bleibt der Hausbesuchsdienst für Patien-
ten, die aus medizinischen Gründen nicht in der La-
ge sind, eine der Bereitschaftspraxen aufzusuchen. 
Bis der diensthabende Arzt eintrifft, kann es durch-
aus einige Zeit dauern. Der Kassenärztliche Bereit-
schaftsdienst darf nicht mit dem Notarzt (Blaulicht) 
verwechselt werden, der für lebensbedrohende Zu-
stände da ist (Rufnummer 112). Welche Bereit-
schaftspraxis ein Patient aufsucht, bleibt diesem 
völlig überlassen. Durchaus kann auch eine andere 



Bereitschaftspraxis aufgesucht werden, wenn diese 
leichter zu erreichen ist. (z.B. in Hessen oder Baden- 
Württemberg). 
Der Kassenärztliche Bereitschaftsdienst ist erreich-
bar unter der Rufnummer 116117.  Unter dieser Ruf-
nummer erreichen sie den Hausbesuchsdienst und 
bekommen Informationen, wenn sie nicht wissen an 
wen und wohin sie sich wenden sollen. 
 
Eine Anmeldung in einer der Bereitschaftspraxen ist 
nicht nötig. 
 
Die Öffnungszeiten der Bereitschaftspraxen sind: 
Bereitschaftspraxis am Klinikum Aschaffenburg: 
Samstag, Sonntag und Feiertag:   08:00 Uhr bis 
22:00 Uhr 
Mittwoch und Freitag:   13:00 Uhr bis 22:00 Uhr 
Montag, Dienstag, Donnerstag:   18:00 Uhr bis 22:00 
Uhr 
 
 
 

Bereitschaftspraxis an der Helios Klinik in Erlenbach: 
Samstag, Sonntag und Feiertag:   09:00 Uhr bis 
21:00 Uhr 
Mittwoch und Freitag:   16:00 Uhr bis 21:00 Uhr 
Montag, Dienstag, Donnerstag:   18:00 Uhr bis 21:00 
Uhr 
 
Bereitschaftspraxis am Klinikum Main-Spessart 
in Lohr: 
Samstag, Sonntag und Feiertag: 
09:00 Uhr bis 22:00 Uhr 
Mittwoch und Freitag: 
16:00 Uhr bis 22:00 Uhr 
Montag, Dienstag, Donnerstag: 
18:00 Uhr bis 22:00 Uhr 
 
 
 
 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

EVS 2018 – warum die Teilnahme wichtig ist 
 

Landesamt für Statistik sucht noch Haushalte, die gegen eine Geldprämie von mindestens 85 

Euro an der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) 2018 teilnehmen 

 
 
Alle fünf Jahre wird deutschandweit die Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 
(EVS) durchgeführt. Die Erhebung liefert auch Informationen über die 
Verbrauchsausgaben privater Haushalte. Auf Basis dieser Zahlen werden die 

Regelbedarfe ermittelt. Um die Preisentwicklung und die Veränderungen im Konsumverhalten von Haushalten 
korrekt widerspiegeln zu können, muss deswegen die Einkommens- und Verbauchsstichprobe alle fünf Jahre 
aktualisiert werden. 2018 ist es wieder soweit! Mitmachen lohnt sich dabei doppelt: Zum einen profitieren die teil-
nehmenden Haushalte von einem ausführlichen Überblick über ihre finanzielle Situation. Zum anderen erhalten 
sie als Dankeschön für ihre Beteiligung an der EVS eine Geldprämie in Höhe von mindestens 85 Euro. 
Kommen Sie als Teilnehmer in Frage? Um auch 2018 wieder repräsentative Daten für die Politik, Wirtschaft und Wissen-

schaft bereitstellen zu können, suchen wir noch bis August 2018 insbesondere Haushalte  

- mit einem Kind zwischen 14 - 17 Jahren, 

- von Landwirten, Selbstständigen,  

- mit einem Einkommen unter 1 100 Euro, 

- von Nichterwerbstätigen (außer Rentner/Pensionäre). 

 

Egal ob Sie jung oder alt sind, wie viel Geld Sie sparen und wofür Sie Ihr Geld ausgeben - wir freuen uns über Ihre Teil-

nahme! Ausführliche Informationen rund um die EVS 2018 und eine Anmeldemöglichkeit finden Sie auf folgender 

Homepage: www.evs2018.de oder der kostenlosen Hotline: 0800 – 57 57 001. 
 

 
 



 
  

Aufforderung zur Benennung von Personen 
für die Schöffen-Vorschlagsliste 

 
 
 

In diesem Jahr findet für die Geschäftsjahre 2019 – 2023  wieder die Wahl der Schöffen 

statt. Zur Zeit werden daher in allen Gemeinden Vorschlagslisten erarbeitet, aus denen dann 

durch einen beim jeweils zuständigen Amtsgericht gebildeten Schöffenwahlausschuss eine 

Auswahl erfolgen wird. Schöffen sind ehrenamtliche Richter am Amtsgericht und bei den 

Strafkammern des Landgerichts und stehen grundsätzlich gleichberechtigt neben den 

Berufsrichtern. Das verantwortungsvolle Amt eines Schöffen verlangt in hohem Maße 

Unparteilichkeit, Selbstständigkeit und Reife des Urteils, aber auch geistige Beweglichkeit 

und – wegen des anstrengenden Sitzungsdienstes – körperliche Eignung. Es kann nur von 

Bürgerinnen und Bürgern mit der deutschen Staatsangehörigkeit ausgeübt werden. 

 

 Sie haben nun die Möglichkeit, sich selbst für das Amt des Schöffen zu bewerben oder 

andere geeignete Personen vorzuschlagen. Die entsprechenden rechtlichen Bestimmungen 

finden Sie auszugsweise in der Anlage.  

 

Sie können Ihre Vorschläge bis zum 03.04.2018 schriftlich an die Gemeinde/Markt/Stadt 

oder an die Verwaltungsgemeinschaft, Petzoltstraße 21, 97828 Marktheidenfeld, senden. 

 

Wir benötigen folgende Angaben:   

 

Familienname, Geburtsname, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, 

Straße/Hausnummer, Wohnort, Beruf,  

Ggf. Zeiten früherer Schöffentätigkeit 

 

 

Für persönliche oder telefonische Rückfragen steht Herr Helmut Fuchs bei der 

Verwaltungsgemeinschaft, Zimmer 4, Tel.: 09391/6007-22 zur Verfügung. 

 

 

 

 

Anlage: Auszug aus der Schöffenbekanntmachung 



Auszug aus der Schöffenbekanntmachung 
vom 07. November 2012 (JMBl. S. 127) 

zuletzt geändert am 25. Oktober 2017, Az. E8 - 3221 - II - 418/91 und IB2 - 0143 - 1 - 4
II. Abschnitt 
Amt der Schöffen 
2.    Ehrenamt; Verpflichtung zur Übernahme 
  
2.1  Das Amt eines Schöffen ist ein Ehrenamt. Es kann nur von Deutschen versehen werden (§ 31 Satz 2 GVG). 
  
2.2  Nach der Bayerischen Verfassung sind alle Bewohner Bayerns zur Übernahme von Ehrenämtern verpflichtet. 
  
3.    Unfähigkeit zum Schöffenamt  (§ 32 GVG) 
  
Unfähig zu dem Amt eines Schöffen sind: 
  
3.1  Personen, die infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzen1 oder  wegen  einer 
        vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt sind; 
  
3.2  Personen, gegen die ein Ermittlungsverfahren wegen einer Tat schwebt, die den Verlust der Fähigkeit zur Bekleidung 
        öffentlicher Ämter zur Folge haben kann2. 
  
4.    Nicht zum Schöffenamt zu berufende Personen (§ 33 GVG) 
  
Zu dem Amt eines Schöffen sollen nicht berufen werden: 
  
4.1  Personen, die bei Beginn der Amtsperiode das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben würden; 
  
4.2  Personen, die das 70. Lebensjahr vollendet haben oder es bis zum Beginn der Amtsperiode vollenden würden; 
  
4.3  Personen, die zur Zeit der Aufstellung der Vorschlagsliste nicht in der Gemeinde wohnen; 
  
4.4  Personen, die aus gesundheitlichen Gründen zu dem Amt nicht geeignet sind; 
  
4.5  Personen, die mangels ausreichender Beherrschung der deutschen Sprache für das Amt nicht geeignet sind3; 
  
4.6  Personen, die in Vermögensverfall geraten sind.  
  
5.    Weitere nicht zu berufende Personen (§ 34 GVG, § 44a DRiG) 
  
Zu dem Amt eines Schöffen sollen ferner nicht berufen werden: 
  
5.1  der Bundespräsident; 
  
5.2  die Mitglieder der Bundesregierung oder einer Landesregierung; 
  
5.3  Beamte, die jederzeit einstweilig in den Warte- oder Ruhestand versetzt werden können4; 
  
5.4  Richter und Beamte der Staatsanwaltschaft, Notare und Rechtsanwälte; 
  
5.5  gerichtliche Vollstreckungsbeamte, Polizeivollzugsbeamte, Bedienstete des Strafvollzugs sowie hauptamtliche Bewährungs- und 
        Gerichtshelfer; hierzu gehören alle Personen, die zu Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaften im Sinne von § 152 Abs. 2 
        Sätze 1 und 3 GVG bestellt sind (Verordnung vom 21.  Dezember 1995, GVBl 1996 Satz 4, BayRS 300- 1-2-J, zuletzt geändert durch 
        Verordnung vom 1. Juli 2011,  GVBl S. 296, ber. 2011, 340); 
  
5.6  Religionsdiener und Mitglieder solcher religiösen Vereinigungen, die satzungsgemäß zum gemeinsamen Leben verpflichtet sind; 
   
5.7  Personen, die gemäß § 44a Abs. 1 DRiG nicht zum Schöffenamt berufen werden sollen, nämlich Personen, die 
        –  gegen die Grundsätze der Menschlichkeit oder der Rechtsstaatlichkeit verstoßen haben oder 
        –  wegen einer Tätigkeit als hauptamtliche oder inoffizielle Mitarbeiter des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen 
            Demokratischen Republik im Sinne des § 6 Abs. 4 des Stasi-Unterlagen-Gesetzes vom 20. Dezember 1991 (BGBl I S. 2272) oder 
            als diesen Mitarbeitern nach § 6 Abs. 5 des Stasi-Unterlagen-Gesetzes gleichgestellte Personen für das Ehrenrichteramt nicht 
            geeignet sind. 

  
6.    Ablehnung des Schöffenamtes (§ 35 GVG) 

  
Die Berufung zum Amt des Schöffen dürfen ablehnen: 
  
6.1  Mitglieder des Bundestages, des Bundesrates, des Europäischen Parlaments oder eines Landtages; 
  
6.2  Personen, die 
          a) in zwei aufeinanderfolgenden Amtsperioden als ehrenamtliche Richter in der Strafrechtspflege tätig gewesen sind, sofern die   

   letzte Amtsperiode zum Zeitpunkt der Aufstellung der Vorschlagsliste noch andauert, 
  
        b) in der vorhergehenden Amtsperiode die Verpflichtung eines ehrenamtlichen Richters in der Strafrechtspflege an 40 Tagen 

    erfüllt haben oder 
  
        c) bereits als ehrenamtliche Richter tätig sind; 
  
6.3   Ärzte, Zahnärzte, Krankenschwestern, Kinderkrankenschwestern, Krankenpfleger und Hebammen; 
  
6.4  Apothekenleiter, die keinen weiteren Apotheker beschäftigen; 
  
6.5  Personen, die glaubhaft machen, dass ihnen die unmittelbare persönliche Fürsorge für ihre Familie die Ausübung des Amtes in 
        besonderem Maße erschwert; 
  
6.6  Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder es bis zum Ende der Amtsperiode vollendet haben würden; 
  
6.7  Personen, die glaubhaft machen, dass die Ausübung des Amtes für sie oder einen Dritten wegen Gefährdung oder erhebliche 
        Beeinträchtigung einer ausreichenden wirtschaftlichen Lebensgrundlage eine besondere Härte bedeutet.
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Eintritt  frei  !! 

Männergesangverein  
„Liederkranz“ 1886 Urspringen e.V. 
   

  Einladung 
  
 

zum  
 

Liederabend 
 

in der 
 

„Schlossparkhalle“  in Urspringen 
 

 

am  Samstag,  24. März  2018   
 

ab  19:30  Uhr   
 

Unter  dem  Motto 

„Freunde,  lasst  uns  fröhlich  singen“ 

begrüßen wir zahlreiche Chöre aus unserer Region. 

 

Dazu  ergeht  herzliche  Einladung  an  die  Urspringer   

Bevölkerung. 

Auf  Ihr  Kommen  freut  sich  der  MGV-Urspringen. 
 

   
Vorstandschaft des MGV 

 

1. Vorsitzender:   Roman Weimann  

 
 

 

Mitglied im 

Fränkischen Sängerbund 

 



 

 

 

 

 

Wir treffen uns am  

10. April ab 14.00 Uhr im SPORTHEIM 

„Senioren-shuttle“(Mitfahrgelegenheit) 

von Raiffeisenbank und Sparkasse 

ab 13.30 Uhr bis 13.45 Uhr. � dort einfach warten. 

Mehrere rüstige Rentner/innen übernehmen diesen Dienst netterweise. 

 

 

Als Gast begrüßen wir 

Frau Väth aus Marienbrunn, 

sie möchte Radio Horeb 

vorstellen. 



33. Fränkischer
Tanzabend

am Sa., 14. April 2018

um 20.00 Uhr in der 

Festhalle Urspringen

     Es spielen die 
„Straßenmusikanten“

Vorführung der Kindertanzgruppe

Auf Ihr Kommen freuen 

sich die Freunde

fränkischen Brauchtums,

Urspringen

Tischreservierung bei Gerhard Hart - Tel.: 09396/1237





 

 

Die Singgruppe Urspringen feiert nächstes Jahr ihr  

25-jähriges Bestehen! 

 
Und Du hast die Chance mit uns zusammen zu feiern! 

 

Am 26. / 27. Januar 2019 und am 3. Februar 2019 planen wir ein großes Konzert 

in der Urspringer Schlossparkhalle mit professioneller Licht- und Tontechnik und toller 

Bandbegleitung! 

 

Das Konzert wird unter dem Motto „Ein Hoch auf uns“ stehen. Dafür studieren wir ein neues 

Programm mit Liedern von Andreas Gabalier, den Toten Hosen, deutschen Schlagern, Hits 

aus den 80ern und noch vieles mehr ein! 

 

Hast Du Lust dabei zu sein? 

 
Dann komm’ zu einer unserer nächsten Proben für Neu- und Wiedereinsteiger: 

 
Frauen und Kinder 

immer samstags von 16.00 Uhr bis 17.30 Uhr im Urspringer Feuerwehrhaus 

 

Männer 

immer dienstags um 20.15 Uhr im Urspringer Feuerwehrhaus 

 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Du gemeinsam mit uns singst! 
 
Du bist herzlich Willkommen! 
 

- Singgruppe Urspringen - 
 
_________________________________________________________________________ 
 
P.S.: Die Mitgliedschaft in unserem Chor ist kostenlos, aber nicht umsonst ;-)  
_________________________________________________________________________ 
 
Mehr Infos über uns auf: www.singgruppe-urspringen.de 
 
Kontakt: 

Simone Sommer Julia Breitenbach 

Tel: 09396 9958755 Tel: 0160 2830124 
 
Mail: singgruppe-urspringen@web.de 

http://www.singgruppe-urspringen.de/
mailto:singgruppe-urspringen@web.de




 Tischtennis 
    

 Bambini beenden TT- Runde auf Platz zwei 

 Gleich im ersten Jahr ihrer Verbandsrunde gelang den TSV Spielern 

ein hervorragender zweiter Platz 

Besonders die Spieler Krause Theo mit 35:1 Siegen und Breunig 

Joshua mit 22:2 Siegen ragten heraus 

Aber auch die Spielerinnen Clara Hart und Lilly Michel machten große 

Fortschritte. 

 

     Zweiter Platz für Joshua Breunig 

Beim 2. Kreisranglistenturnier der B Schüler erreichte Joshua 

Breunig Platz zwei und qualifizierte sich so für das Halbbezirks 

Turnier West. 

Die TT Abteilung hat zurzeit 12 Jugendliche. Wenn alle 

weiterhin so eifrig bei der Sache bleiben, besteht die 

Möglichkeit in der neuen Runde mit zwei 

Jugendmannschaften zu starten. 

 

Anfänger haben die Möglichkeit mittwochs von  

18.00 – 19.00 Uhr die ersten Schritte zu erlernen. 



 
NaturSchauGarten  Main-Spessart in Himmelstadt 

 

Aus dem Veranstaltungsprogramm 2018 

 

21.04.2018 | 10:00 - 13:00 Uhr 
Vielfalt Streuobst erschmecken 
Streuobstwiesen gehören zu den artenreichsten Biotopen Mitteleuropas. Seit Jahrhunderten wird hier eine 

hohe Zahl edler und schmackhafter Obstsorten kultiviert, die schon lange nicht mehr den Weg in die 

Supermärkte finden. Verkostung von sortenreinen Säften, Mischsäften und weiteren Main-Schmecker 

Produkten. 

Veranstalter: Main-Streuobst-Bienen eG, Krischan Cords 

Anmeldung: � info@streuobst-bienen.de � 0931 30582469 od. 0176 62496511 bis 19.04.2018,  

Kosten: 9 € / Kinder 5 € 

 

29. April 2018 | 14:00 Uhr 
Öffentliche Führung „Gärtnern für Jedermann“ 
Geschulte Gästeführer begleiten Sie durch den Schaugarten. Sie erfahren Wissenswertes über das naturnahe 

Gärtnern und die Bedeutung für Mensch und Tier. Bei der kurzweiligen Führung gibt es außerdem zahlreiche 

Tipps und Anregungen für die Umsetzung im eigenen Garten. 

Weitere Termine: 27.05.2018, 29.07.2018, 26.08.2018 jeweils 14:00 Uhr 

Kosten: Erwachsene 3,00 € / Kinder kostenlos 

 

05.05.2018 | 10:00 - 13:00 Uhr | Kinderprogramm 
Wir bauen ein Insektenhotel 
Die Kinder bauen im NaturSchauGarten aus alten Baumpfählen richtig tolle Insektenhotels, in die garantiert 

viele Insekten einziehen werden. Wir arbeiten handwerklich mit Bohrschrauber, Säge etc., deshalb bitte 

Kleidung anziehen, die auch schmutzig werden darf. 

Veranstalter: OGV-Himmelstadt, Cathrin Holland 

Anmeldung: � ogv-himmelstadt@web.de � 09364 7819 bis 03.05.2018 

 

05.05.2018 | 10:00 - 13:00 Uhr 
Pflanzentauschbörse 
Wegwerfen wäre zu schade! Tauschen ist dabei eine tolle Gelegenheit überschüssige Stauden, Kräuter, 

Sämereien und Gemüsesetzlinge weiter zu geben und dabei selbst neue Schätze zu erhaschen. Zum Tauschen 

und Fachsimpeln sind alle Hobbygärtner herzlich eingeladen. 

Veranstalter: OGV-Himmelstadt, Cathrin Holland 

Info: � ogv-himmelstadt@web.de � 09364 7819 

 

09.05.2018 | 15:00 - 17:00 Uhr | Kinderprogramm ab 5 Jahre 
Naturskulptur, wir gestalten unseren Naturschaugarten 
Naturmaterialien bieten unerschöpfliche Möglichkeiten. Mit Geschick, Wahrnehmung und Kreativität bilden 

wir Naturkunstwerke aus Holz, Wurzeln, Steinen und vielem mehr. Bitte wetterangepasste Kleidung und 

Trinkflasche mitbringen. 

Veranstalter: Gudrun Karle, Natur- u. Landschaftsführerin, Kräuterführerin 

Anmeldung: � g-karle@t-online.de � 0151 25181999 bis 07.05.2018,  

Kosten: 2 €  

 

Weitere Informationen rund um den Garten finden Sie unter www.main-spessart.de (Thema: 

Umwelt Natur) 

 
 



Jetzt Spar-Abo testen.

Viel fahren - wenig zahlen!

Schnupper-Aktion:

Ab 1 € pro 

Tag fahren

Fahren und sparen!

Freunde tre4en, shoppen, Arztbesuche...

Lernen Sie jetzt einfach & bequem das Schnupper-Abo des VVM 

kennen. Testen Sie ganz ohne Haken 3 Monate lang das Spar-Abo, 

genießen alle Vorteile und sparen jeden Monat bares Geld. 

Aktionszeitraum: 01.03. bis 31.10.2018

VVM-Servicetelefon

0931 - 36 886 886

www.vvm-info.de

mail@vvm-info.de



ENERGIE

ZUKUNFT

Wir gestalten mit!

10.000 Euro für 

die Energiezukunft!

Bei Fragen zur Bewerbung wenden Sie sich bitte an Annette Seidel, 

T 09 21 - 2 85 - 20 82, buergerenergiepreis@bayernwerk.de

Wer kann teilnehmen?

Mit dem Bürgerenergiepreis Unterfranken 

werden Privatpersonen, Vereine, Schulen und 

Gruppierungen ausgezeichnet, die mit ihren Ideen 

und Projekten einen Impuls für die Energiezukunft 

vor Ort setzen setzen. Ausgeschlossen sind 

Projekte von Firmen und Gewerbebetrieben, die 

deren eigentlichen Geschäftszweck unterstützen 

(z. B. ein Heizungsbauer, der eine neue Wärmepum-

pe entwickelt hat).

Welche Projekte können eingereicht werden?

Gefördert werden pfiffige und außergewöhnliche 

Ideen und Maßnahmen, die einen Energiebezug 

haben und sich mit den Themen Energieeffizienz 

oder Ökologie befassen. Die Projekte sollen dazu 

beitragen, ein Bewusstsein für diese Themen zu 

schaffen. 

Der Realisierungsgrad der Maßnahmen ist kein 

Kriterium für die Bewerbung. Ideen und Konzepte 

die im laufenden Jahr begonnen haben, können 

genauso eingereicht werden wie Projekte, die 

schon vor längerer Zeit gestartet wurden und 

nach wie vor Bestand haben.

Unter www.bayernwerk.de\buergerenergiepreis 

werden die Gewinner der letzten Jahre mit kurzen 

Videos vorgestellt – hier kann man sich schnell und 

einfach ein Bild von der Bandbreite der möglichen 

Projekte machen.

Was ist für die Bewertung entscheidend?

Die eingereichten Vorschläge werden danach 

bewertet, ob es ihnen gelingt einen Impuls für die 

Energiezukunft zu setzen. Die Projekte sollen eine 

Vorbildfunktion einnehmen und die Akzeptanz 

für die Energiewende und die damit verbundenen 

Aufgaben erhöhen. Der Umfang des Projekts ist 

kein Bewertungskriterium. 

Die Auswahl der Gewinner erfolgt durch eine 

Fachjury. Die Zusammensetzung der Jury ist im 

Internet veröffentlicht.

Wie bewirbt man sich?

Der vollständig ausgefüllte Bewerbungsbogen 

kann zusammen mit Fotos und ergänzenden 

Unterlagen (maximal 10 DIN A 4-Seiten), 

beim Bayernwerk eingereicht werden. 

Er ist im Internet unter www.bayernwerk.de/

buergerenergiepreis abrufbar. Ebenso finden Sie 

dort die Bewerbungsfrist. Bewerbungsunter-

lagen, die nach der genannten Frist eingereicht 

werden, nehmen automatisch am Bürgerenergie-

preis des Folgejahres teil.

Was gibt es zu gewinnen?

Der Bürgerenergiepreis Unterfranken ist mit

insgesamt 10.000 Euro dotiert. Die Aufteilung des 

Preisgeldes erfolgt durch die Jury. 
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Die erste Hürde ist geschafft!!  

Es hat sich eine Frauengruppe zum gemeinsamen 

Singen gefunden! 

Die Erste Chorprobe findet am 26.03.2018 

um 20:15 Uhr bei Irene Weimann in der 

Schloßstrasse 19 statt. 

Mitzubringen sind Spaß und gute Laune. 

Alle Frauen die nicht bei der Infoveranstaltung  

anwesend waren, und sich der Gruppe anschließen 

möchten, sind ebenfalls recht herzlich 

dazu eingeladen. 

 

Es freut sich auf Sie 

Annika Weber Chorleiterin 

 

Wir wünschen den Frauen viel Erfolg und Spaß bei Ihren Proben! 

Die Vorstandschaft des MGV Urspringen 
 
 

******************************************************* 
 
 
 

EVANG.-LUTH. KIRCHENGEMEINDE  BILLINGSHAUSEN 

                         www.billingshausen-evangelisch.de 
 
Neuer Konfirmandenkurs 2018/19 

Jugendliche unserer Gemeinde, die bis zum 31. August 2018 mindestens 13 Jahre alt sind 
und im Frühjahr 2019 ihre Konfirmation feiern möchten, können sich jetzt zum neuen Kurs 
anmelden. Natürlich können sich auch Jugendliche anmelden, die noch nicht getauft sind, 
aber auf dem Wege zur Konfirmation getauft werden wollen. Der Kurs beginnt im Juni 2018 
und endet mit der Konfirmation am Sonntag Jubilate, den 12. Mai 2019.  
Der Konfirmandenkurs wird gestaltet und durchgeführt von einem Team junger 
Ehrenamtlicher und Pfarrer Klaus Betschinske. Er findet voraussichtlich ca. einmal im Monat 
an einem Samstag in unserem Gemeindesaal in Billingshausen statt und vermittelt Einblicke 
in das Leben unserer weitverzweigten Kirchengemeinde. Die KonfirmandInnen lernen 
andere Jugendliche kennen, verbringen ein gemeinsames Wochenende und beteiligen sich 
an Gottesdiensten und anderen Gemeindeaktivitäten. 
Die Jugendlichen, die getauft sind und zu unserer Gemeinde gehören, erhalten automatisch 
von uns ein Schreiben mit Anmeldeformular. Alle anderen Jugendlichen, die Interesse 
haben, mögen sich bitte bis zum 12. April 2018 im Pfarramt Billingshausen telefonisch 
(09398/281) anmelden.  
Alle, die Interesse haben, treffen sich zusammen mit Ihren Eltern am Donnerstag, 19. April, 
19.30 Uhr, in der Kirche in Billingshausen zum 1. Konfirmandenelternabend. 
Herzliche Einladung! 
 



   
 

                                                                                                                      
                                                                                                                                 
                                        
                                                                                                       
Herzliche Einladung zu unseren 
Gottesdiensten vom 18.03. bis 22.04.18 
 
 
 
 
Sonntag, 18.03. Judika   
09.00 Uhr Gottesdienst, Kirche Billingshausen, anschl. Kirchenkaffee 
Mittwoch, 21.03. 
18.30 Uhr Passionsandacht, Kirche Billingshausen    
Sonntag, 25.03. Palmarum   
09.00 Uhr Gottesdienst, Kirche Billingshausen    
10.30 Uhr Gottesdienst, St. Peter Leinach    
Donnerstag, 29.03. Gründonnerstag   
19.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, Kirche Billingshausen    
Freitag, 30.03. Karfreitag   
09.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, Kirche Billingshausen    
11.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, St. Peter Leinach    
Sonntag, 1.04. Ostersonntag   
07.00 Uhr Auferstehungsfeier mit dem Posaunenchor, Friedhof Billingshausen    
09.00 Uhr Gottesdienst mit dem Posaunenchor, Kirche Billingshausen    
09.00 Uhr Osterfrühstück des Kindergottesdienstes, Gemeindesaal Billingshausen    
Montag, 2.04.  Ostermontag   
10.30 Uhr Gottesdienst, St. Peter Leinach    
Sonntag, 8.04. Quasimodogeniti   
09.00 Uhr Gottesdienst, Kirche Billingshausen    
Sonntag, 15.04. Misericordias Domini   
10.00 Uhr Vorstellungsgottesdienst der Konfirmanden, Kirche Billingshausen, 
                       anschl. Kirchenkaffee 
Samstag, 21.04.   
18.00 Uhr Beichtgottesdienst zur Konfirmation, Kirche Billingshausen    
Sonntag, 22.04. Jubilate   
09.30 Uhr Konfirmation, Kirche Billingshausen    
17.00 Uhr Abendandacht zur Konfirmation, Kirche Billingshausen    
 
 
Konfirmiert werden: 
 
Cedric Dotterweich, Billingshausen 
Tim Haug, Leinach 
Stella-Marie Heußlein, Billingshausen 
Lukas Hohenecker, Leinach 
Sophie Horn, Roden 
Marina Jafari, Leinach 
Emma Krause, Urspringen 
Seraphine Möschl, Billingshausen 
Maximilian Schmider, Birkenfeld 
Robin Schmidt, Leinach 
 
 
 

 

 Untertorstr. 6, 97834 Billingshausen  
Tel: 09398 - 281 
Fax: 09398 - 998971 
Mail: pfarramt.billingshausen@elkb.de 

EVANG.-LUTH. KIRCHENGEMEINDE  BILLINGSHAUSEN 

                         www.billingshausen-evangelisch.de 











 

Apothekendienstplan 2018 
 

TAG DATUM APOTHEKEN 

Samstag 24.03.2018 Buchenapotheke, Lohr 

Sonntag 25.03.2018 Valentinus-Apotheke, Lohr 

Mittwoch 28.03.2018 Schloss-Apotheke, Remlingen 

Karfreitag 30.03.2018 Laurentius-Apotheke, Marktheidenfeld 

Samstag 31.03.2018 Apotheke Lengfurt 

Sonntag 01.04.2018 Spessart-Apotheke, Marktheidenfeld 

Ostermontag 02.04.2018 Easy-Apotheke, Marktheidenfeld 

Mittwoch 04.04.2018 Buchen-Apotheke, Lohr 

Samstag 07.04.2018 Hubertus-Apotheke, Marktheidenfeld 

Sonntag 08.04.2018 Schloss-Apotheke, Remlingen 

Mittwoch 11.04.2018 Apotheke Lengfurt 

Samstag 14.04.2018 Apostel-Apotheke, Esselbach 

Sonntag 15.04.2018 Buchen-Apotheke, Lohr 

Mittwoch 18.04.2018 Hubertus-Apotheke, Marktheidenfeld 

Samstag 21.04.2018 Laurentius-Apotheke, Marktheidenfeld 

Sonntag 22.04.2018 Apotheke Lengfurt 
* Ohne Gewähr - Änderungen vorbehalten. 
 
 

Der hausärztliche Bereitschaftsdienst befindet sich im Krankenhaus in Lohr.  
Sprechzeiten sind:  
Montag, Dienstag, Donnerstag von 18.00 – 22.00 Uhr 
Mittwoch und Freitag von 16.00 – 22.00 Uhr 
Samstag, Sonntag und Feiertage von 09.00 – 22.00 Uhr. 
 

Tel.-Nr. des ärztl. Bereitschaftsdienstes  116 117 
 

Notrufnummer: Polizei     110 
 

Notrufnummer: Feuerwehr, Rettungsdienst  112 
 
 

Adressen und Telefonnummern der Apotheken: 

Adler-Apotheke, Wertheim, Maingasse 9    Tel. 09342/7745 

Apostel-Apotheke, Esselbach-Kredenbach, Dorfstr. 5  Tel. 09394/718 

Apotheke Lengfurt, Markt Triefenstein, Friedrich-Ebert-Str. 36 Tel. 09395/251 

Bären Apotheke Bestenheid, Wertheim, Leonhard-Karl-Str. 3 Tel. 09342/ 

Buchen-Apotheke, Lohr, Sendelbacher Str. 7 A   Tel. 09352/87860 

Easy-Apotheke, Marktheidenfeld, Georg-Mayer-Str. 15a  Tel. 09391/9088844 

Hof-Apotheke, Wertheim, Eichelgasse 1    Tel. 09342/914510 

Hubertus-Apotheke, Lohr, Ludwigstr. 2    Tel. 09352/2505 

Hubertus-Apotheke, Marktheidenfeld, Luitpoldstr. 31  Tel. 09391/98990 

Laurentius-Apotheke, Marktheidenfeld, Kreuzbergstr. 5  Tel. 09391/98190 

Main-Tauber-Apotheke, Wertheim, Obere Eichelgasse 56 A Tel. 09342/1830 

Marien-Apotheke, Lohr, Hauptstr. 10  Tel. 09352/87730 

Spessart-Apotheke, Marktheidenfeld, Luitpoldstr. 21  Tel. 09391/98630 

Schaefer’s Apotheke, Wertheim, Bahnhofstr. 23   Tel. 09342/9177300 

Schloss-Apotheke, Remlingen, Marktplatz 2  Tel. 09369/99199 

Valentinus-Apotheke, Lohr, Ignatius-Taschner-Str. 9  Tel. 09352/6690 
 

Markt-Apotheke, Zellingen, Turmstraße 1  Tel. 09364/1415 

Turm-Apotheke, Zellingen, Billingshäuser Straße 2  Tel. 09364/9946 


